
Der Rat beschließt: 
Die als Anlage 2 beigefügte Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung einer 
Zweitwohnungssteuer in der Gemeinde Eitorf vom 22.03.1996, zuletzt geändert am 03.07.2001, 
tritt zum 01.01.2009 in Kraft. 
 


